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Tipps zum Hochladen und Scannen von Dokumenten

Es können Einzeldokumente bis zu einer Größe von 100 MB je mehrseitiges Dokument
hochgeladen werden. Im Dokumentnamen sind maximal 100 Zeichen zulässig. Für eine optimale
Dateigröße beachten Sie die folgenden Tipps beim Scannen Ihrer steuerrelevanten Dokumente:

 Auflösung von 300 dpi
 Graustufen statt Farbe
 Dateityp PDF

Dokument trennen oder zusammenfügen („verschmelzen“)

Wenn Ihr Steuerberater Ihr Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV SmartCard, DATEV
mIDentity) mit dem entsprechenden Recht versehen hat (Recht: Löschen), können Sie Dokumente
trennen oder zusammenfügen.
Über die Funktion Trennen können Sie mehrseitige Dokumente an selbst gewählten Trennstellen
in mehrere Dokumente aufteilen.
Über die Funktion Zusammenfügen können Sie einzelne Dokumente zu einem mehrseitigen
Dokument zusammenfügen.
Dabei gelten die folgenden Voraussetzungen:

Dokumente mit Schloss-Symbol

Dokumente, die mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet sind, wurden von Ihrem Steuerberater
bereits bearbeitet. Sie können an diesen Dokumenten keine Änderungen mehr vornehmen.
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DATEV Upload mobil: Dokumente digitalisieren und übertragen
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